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Liebes Mitglied,
liebe Spenderin, lieber Spender,

wir freuen uns, Dir die fünfzehnte Ausgabe un
serer Informationsschrift VOLL DARLEHEN!
präsentieren zu können. Das Thema ist dies
mal:

• Wir informieren über die Änderungen durch
das Inkrafttreten des 23. BAfÖG-Ände-
rungsgesetzes.

Anfragen an die BAFOEGINI erfolgen inzwi
schen fast ausschließlich per E-Mail, also über
das Internet, so dass wir auch unsere Website
http://www.bafoegini.de durch eine umfassen
de Änderung für den Zugriff auf die Informati
onen verändert haben.

Wir sehen seit über einem Jahr durch die statis
tische Auswertung unseres Webangebotes,
dass die Nachfrage nach konkreten Aspekten
des BAföG-Volldarlehens auch weiterhin hoch
ist. Das freut uns und ist Ansporn unsere
Webseiten fortzuführen und weiterzuentwi
ckeln.

Falls Du einen Themenvorschlag für zukünftige
Ausgaben unserer VOLL DARLEHEN! oder
Anregungen für die Website der BAFOEGINI
hast, schreib uns bitte einfach eine E-Mail an
kontakt@bafoegini.de oder einen Brief an un
sere Postfachadresse.

Mit solidarischen Grüßen!
Die BAFOEGINI Berlin

...und schon wieder
eine BAföG-Novelle
Im Dezember 2010 beschlossen Bundestag
und Bundesrat das 23. BAföG-Änderungsge-
setz (BAföGÄndG), das rückwirkend zum
01.10.2010 zu gelten begann, manche Ände
rungen greifen jedoch auch erst in der Zu
kunft. Die wichtigsten Änderungen für
BAföG-Darlehensnehmerlnnen sind:

Freistellungsgrenzen

Zum Oktober 2010 wurden die BAföG-Sätze
erhöht. Auch bei den Sätzen hinsichtlich der
Freistellung von der Rückzahlungsverpflich
tung nach § 18a BAföG gelten ab 01.10.2010
die in der Tabelle auf der nächsten Seite er
sichtlichen, teilweise neuen Freibeträge.

Falls diese neuen Freibeträge für Dich rele
vant sind: ein Antrag auf Freistellung kann
auch rückwirkend bis zu vier Monate gestellt
werden.

Schonbetrag für Ehegatten
und Lebenspartner

Neu ist, dass alle für Ehegatten geltenden Vor
schriften des BAföG künftig auch für Partner
innen einer eingetragenen (gleichgeschlecht
lichen) Lebenspartnerschaft gelten. Dies gilt
bei der Freistellung von der Rückzahlungsver
pflichtung somit auch beim Schonbetrag fur
Ehegatten.






